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Vollzugsdienstunfähigkeitsklausel zur Berufsunfähigkeitsversicherung
SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS

Für die beantragte Berufsunfähigkeitsversicherung gelten zusätz­
lich die nachstehend aufgeführten Klauseln:
Was gilt für Beamte des Vollzugsdienstes auf Widerruf oder 
auf Probe?
Bei versicherten Beamten des Vollzugsdienstes auf Widerruf oder 
auf Probe gilt die Entlassung bzw. Versetzung in den Ruhestand 
wegen Vollzugsdienstunfähigkeit (festgestellt aufgrund eines Gut­
achtens eines Amtsarztes oder eines beamteten Arztes) als voll­
ständige Berufsunfähigkeit.
Die versicherten Leistungen wegen dieser Vollzugsdienst­
unfähigkeit erfolgen für 72 Monate, enden jedoch spätestens mit 
Ablauf der Leistungsdauer.
Der versicherte Beamte des Vollzugsdienstes auf Widerruf oder auf 
Probe gilt weiterhin als berufsunfähig, wenn er nach Ablauf dieser 
72 Monate allgemein dienstunfähig oder berufsunfähig im Sinne 
der Allgemeinen Bedingungen für SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS 
(Berufsunfähigkeitsversicherung) ist.
Wurde ein versicherter Beamter des Vollzugsdienstes auf Widerruf 
oder auf Probe wegen festgestellter Vollzugsdienstunfähigkeit auf 
Grund eines Dienstunfalls entlassen oder in den Ruhestand ver­
setzt oder wurde das Beamtenverhältnis widerrufen, leisten wir - 
über den genannten Zeitraum von 72 Monaten hinaus - solange ein 
Unterhaltsbeitrag bzw. Unfallruhegehalt im Sinne des Beamtenver­
sorgungsgesetzes bezogen wird, was uns durch den fortlaufenden 
Erhalt von Bezügen nach dem Beamtenversorgungsgesetz nach­
zuweisen ist. Liegen diese Voraussetzungen für den Leistungsbe­
zug nicht mehr vor, stellen wir unsere Leistungen ein. Die Leis­
tungspflicht endet jedoch spätestens mit Ablauf der Leistungsdauer.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen für SI WorkLife 
EXKLUSIV-PLUS (Berufsunfähigkeitsversicherung).
Was gilt für Beamte des Vollzugsdienstes auf Lebenszeit?
Bei versicherten Beamten des Vollzugsdienstes auf Lebenszeit gilt 
die Entlassung bzw. Versetzung in den Ruhestand wegen Vollzugs­
dienstunfähigkeit (festgestellt aufgrund eines Gutachtens eines 
Amtsarztes oder eines beamteten Arztes) als vollständige Berufs­
unfähigkeit. 
Die versicherten Leistungen wegen dieser Vollzugsdienst­
unfähigkeit erfolgen für 72 Monate, enden jedoch spätestens mit 
Ablauf der Leistungsdauer. 
Der versicherte Beamte des Vollzugsdienstes auf Lebenszeit gilt 
weiterhin als berufsunfähig, wenn er nach Ablauf dieser 72 Monate 
allgemein dienstunfähig oder berufsunfähig im Sinne der Allgemei­
nen Bedingungen für SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS (Berufsunfähig­
keitsversicherung) ist. 
Die versicherten Leistungen wegen Vollzugsdienstunfähigkeit erfol­
gen auch nach Ablauf dieser 72 Monate dann, wenn der versicherte 
Beamte des Vollzugsdienstes auf Lebenszeit wegen festgestellter 
Vollzugsdienstunfähigkeit vor Erreichen der gesetzlich vorgeschrie­
benen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt worden ist und 
solange Ruhegehalt oder ein Unterhaltsbeitrag im Sinne des Beam­
tenversorgungsgesetzes bezogen wird, was uns durch den fortlau­
fenden Erhalt von Bezügen nach dem Beamtenversorgungsgesetz 
nachzuweisen ist. Liegen diese Voraussetzungen für den Leis­
tungsbezug nicht mehr vor, stellen wir unsere Leistungen ein. Die 
Leistungspflicht endet jedoch spätestens mit Ablauf der Leistungs­
dauer.
Sofern keine Leistung aus dieser Vollzugsdienstunfähigkeitsklausel 
fällig wird, gilt im Falle eines Laufbahnwechsels aufgrund Vollzugs­
dienstunfähigkeit des versicherten Beamten:
Ist bei einem Laufbahnwechsel für die Übertragung eines gleich­
wertigen Dienstpostens eine Ausbildung erforderlich, was uns 
nachzuweisen ist, erfolgen während der Ausbildungszeit die versi­
cherten Leistungen, insgesamt längstens für 72 Monate. Diese 
Leistungen enden jedoch spätestens mit Ablauf der Leistungs­
dauer.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen für SI WorkLife 
EXKLUSIV-PLUS (Berufsunfähigkeitsversicherung).

Was gilt für Beamte des Vollzugsdienstes auf Widerruf, auf 
Probe oder auf Lebenszeit, die in einer Einsatzhundertschaft 
eingesetzt sind?
Erleidet der versicherte Beamte während oder infolge eines Einsat­
zes in einer polizeilichen Großlage eine Krankheit oder Körperver­
letzung, die zur Entlassung bzw. Versetzung in den Ruhestand 
wegen Vollzugsdienstunfähigkeit führt, zahlen wir zusätzlich eine 
Einmalleistung in Höhe von 12 Monatsrenten, maximal jedoch 
12.000 EUR. Diese Voraussetzungen für die Zahlung der Einmal­
leistung sind uns durch eine Bestätigung des Dienstherrn nachzu­
weisen.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen für SI WorkLife 
EXKLUSIV-PLUS (Berufsunfähigkeitsversicherung).
Was gilt für Beamte des Vollzugsdienstes auf Widerruf, auf 
Probe oder auf Lebenszeit, die die Option Beginner+ mit uns 
vereinbart haben? 
Ist der versicherte Beamte im Sinne dieser Vollzugsdienstunfähig­
keitsklausel innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer der 
Option Beginner+ (siehe § 2 Absatz 6 der Allgemeinen Bedingun­
gen für SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS (Berufsunfähigkeitsversiche­
rung)) berufsunfähig, erhöhen wir die versicherte Berufsunfähig­
keitsrente (siehe § 1 Absatz 1 der Allgemeinen Bedingungen für SI 
WorkLife EXKLUSIV-PLUS (Berufsunfähigkeitsversicherung)) um 
den für die Option Beginner+ vereinbarten Prozentsatz.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen für SI WorkLife 
EXKLUSIV-PLUS (Berufsunfähigkeitsversicherung).

2329304  Jan26  Seite 1 von 1


